
 
 

Einsatzmöglichkeiten der Deposit-Box Typ 2001 T  
Behältnis mit Zeitverschlusssystem für 1 bis 99 Minuten  

 
Hinsichtlich der Wandstärke und konstruktiven Gestaltung erfüllt die Deposit-Box Typ 2001 T die 
Anforderungen der Unfallverhütungsvorschrift „Kassen“(BGV C9), wenn er gegen Wegnahme - 
z.B. durch stabile Verschraubung mit Einrichtungsgegenständen – befestigt wird. Seine „UVV-
Kassen“ - konforme und ergonomische Ausführung wurde durch die Berufsgenossenschaft 
geprüft und bestätigt.  
Das verwendete Schloss ermöglicht Verzögerungszeiten zwischen 1 und 99 Minuten. Daraus 
ergeben sich folgende Einsatzmöglichkeiten bei Verwendung des Parallelmodus, wenn der 
Besitzer des Primärcodes nicht in der Geschäftstelle beschäftigt ist: 
 

1. als Zeitverschlussbehältnis nach § 21 zur Verwahrung von €-Banknoten an durchschuss- 
oder durchbruchhemmend gesichterten Arbeitsplätzen gemäß §§ 11 – 14 der UVV 
“Kassen“ mit einer Mindestsperrzeit von 3 Minuten 

 
2. als Zeitverschlussbehältnis nach § 21 zur Verwahrung von z.B. vorbestellten €-

Banknoten im BBA-Bereich gemäß § 18 UVV „Kassen“ mit einer Mindestsperrzeit von 5 
Minuten. 

 
3. als Zeitverschlussbehältnis nach § 21 zur Verwahrung von vorbestellten Sorten im BBA-

Bereich gemäß § 18 UVV „Kassen“. 
 

4. als Zeitverschlussbehältnis zur Aufbewahrung von Hilfsmitteln, z.B. Schlüsseln, die nicht 
griffbereit aufbewahrt werden sollen. Sollten Verschlusszeiten für die zugehörigen 
Behältnisse nach § 32 BGV C9 vorgeschrieben sein, sind mindestens diese Zeiten 
einzustellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vertrieb  Niederlassung  
Robur Safe AB   Safe Sicherheitstechnik  
Lundbyvägen 8 
SE-310 50  SLÖINGE 

 Josef-Bitschnau-Str. 62 
50169  Kerpen 

 

Tel.: ++46 (0) 346 - 260 260 
Fax: ++46 (0) 346 - 260 222 

 Tel.: ++49 (0) 2273 - 565002 
Fax: ++49 (0) 2273 - 565008 

 

www.robursafe.com  email: contact@robur-online.de 
www.robur-online.de 
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